
Ergänzungsklausel: Erweiterter Eigentumsvorbehalt

Stand 02.2003

1. Der Lieferant behält sich das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang
aller Zahlungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller vor. Bei ver-
tragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist
der Lieferant nach Setzung einer angemessenen Frist berechtigt, die Kauf-
sache zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch den Liefe-
ranten liegt kein Rücktritt vom Vertrag. In der Pfändung der Kaufsache durch
den Lieferanten liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. Der Lieferant ist nach
Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös
ist auf die Verbindlichkeiten des Bestellers - abzüglich angemessener
Verwertungskosten - anzurechnen.

2. Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln;
insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Was-
ser- und Diebstahlsschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern
Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Besteller die-
se auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.

3. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat der Besteller den Liefe-
ranten unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit dieser Klage gemäß
§ 771 ZPO erheben kann. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, dem Liefe-
ranten die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß §
771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den dem Lieferanten entstande-
nen Ausfall.

4. Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter
zu verkaufen; er tritt dem Lieferanten jedoch bereits jetzt alle Forderungen in
Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich MWSt.) der Lieferanten-For-
derung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder
Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder
nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Die dem Lieferanten vom Be-
steller im Voraus abgetretene Forderung bezieht sich auch auf den anerkann-
ten Saldo sowie im Fall des Konkurses des Abnehmers auf den dann vorhan-
denen „kausalen“ Saldo. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Bestel-
ler auch nach der Abtretung ermächtigt. Die Befugnis des Lieferanten, die
Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Der Lieferant ver-
pflichtet sich jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller
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seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt,
nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung
eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist
aber dies der Fall, so kann der Lieferant verlangen, dass der Besteller ihm die
abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Ein-
zug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushän-
digt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.

5. Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller wird
stets für den Lieferanten vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen,
nicht dem Lieferanten gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwirbt der
Lieferant das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der
Kaufsache (Faktura-Endbetrag, einschließlich MWSt.) zu den anderen verar-
beiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung
entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt
gelieferte Kaufsache.

6. Wird die Kaufsache mit anderen, nicht dem Lieferanten gehörenden Gegen-
ständen untrennbar vermischt, so erwirbt der Lieferant das Miteigentum an
der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Faktura-Endbetrag,
einschließlich MWSt.) zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeit-
punkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache
des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der
Besteller dem Lieferanten anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Besteller
verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für den Liefe-
ranten. Für die vermischten Gegenstände gilt im Übrigen das gleiche wie für
die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.

7. Der Besteller tritt dem Lieferanten zur Sicherung seiner Forderungen auch
diejenigen Forderungen ab, die ihm durch die Verbindung der Kaufsache mit
einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen. Für diese Forderungen gelten
die in Ziff. 4 getroffenen Regelungen entsprechend.

8. Der Lieferant verpflichtet sich, die ihm zustehenden Sicherheiten auf Verlan-
gen des Bestellers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert seiner Si-
cherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; die
Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt dem Lieferanten.
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